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Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene -

schriftliche Anfrage der Abgeordneten Georg Wurmitzer und Kollegen vom 

19. Dezember 1994, Nr. 199/J, betreffend das Zollamt Arnoldstein nach dem 

EU-Beitritt, beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Zu 1. und 2.: 

Aufgrund des vom Bundesministerium für Finanzen erarbeiteten Strukturanpassungs

konzeptes wurde das Zollamt Arnoldstein als Binnenzollamt in die Anlagen zur 

Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz-Durchführungsverordnung aufgenommen. 

Dieses Zollamt wird daher für Abfertigungen von Ausfuhr- und Einfuhrsendungen 

vorläufig weiterhin in Betrieb bleiben. Überdies wurden dem Zollamt Arnoldstein 

neben den Aufgaben der Zollabfertigung auch die Einhebung der Verbrauchsteuern 

im Bezirk Hermagor und in einem Teil des Bezirkes Villach Land übertragen. 

Sollte sich entgegen den Erwartungen ergeben, daß die Wirtschaft von diesem 

Serviceangebot der Zollverwaltung nicht Gebrauch macht, und damit der Weiter

betrieb des Zollamtes Arnoldstein wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen wäre, so wird 

dafür Sorge getragen werden, daß die Bediensteten weiter im Bereich der 

Finanzlandesdirektion für Kärnten ihren Dienst versehen. Auf die sozialen Bedürfnisse 

der Bediensteten wird dabei weitestgehend Bedacht genommen werden, wenngleich 

eine gewisse Flexibilität hinsichtlich der Dienstverrichtung bei einer anderen Dienst

stelle, allenfalls auch bei einem Finanzamt, erwartet werden muß. 
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Zu 3.: 

Die Zoll bediensteten wurden über die sich aus dem EU-Beitritt ergebenden Struktur

anpassungsmaßnahmen laufend, erstmalig im August 1991, schriftlich und in Infor

mationsveranstaltungen in den Finanzlandesdirektionen, durch Vertreter des 

Bundesministeriums für Finanzen, umfassend informiert. 

Beilage 
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BEILAGE 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes

minister für Finanzen folgende 

A N FRA G E 

1. Ist~ beabsichtigt, dem Zollamt Arnoldstein im Gesetzes

oder Verordnungswege zent~ale (bundesweite oder landes

weite) Aufgaben zuzuweisen? 

2. Ist ~beabsichtigt, die Infrastruktur des Zollamtes 

Arnoldstein mit seinen Abfertigungsanlagen weiterhin zu 

nutzen und dem Zollamt entsprechende Agenden zuzuweisen? 

3. Ist ~ beabsichtigt, die Zollbediensteten über ihre beruf

liche und existenzielle Zukunft demnächst ausreichend zu 

informieren und ihnen sozial verträgliche Lösungen anzu

bieten? 
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